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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 1. Z 1 bis Z 12 … § 1. Z 1 bis Z 12 … 

  13.  „erhitztes Tabakerzeugnis“ ein neuartiges Tabakerzeugnis, das erhitzt 
wird, damit Nikotin und andere Chemikalien freigesetzt werden, die dann 
von der Nutzerin oder dem Nutzer inhaliert werden, und das je nach seinen 
Eigenschaften den rauchlosen Tabakerzeugnissen oder den 
Rauchtabakerzeugnissen zugerechnet wird. 

§ 2. …  § 2. … 
Kennzeichnung von Rauchtabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten, 

von Tabak zum Selbstdrehen und von Tabak für Wasserpfeifen 
Kennzeichnung von Rauchtabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten, 
von Tabak zum Selbstdrehen, von Tabak für Wasserpfeifen und von erhitzten 

Tabakerzeugnissen 
§ 5b. (1) Abweichend von § 5a hat jede Packung und jede Außenverpackung 

von Rauchtabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak zum 
Selbstdrehen und von Tabak für Wasserpfeifen zusätzlich zum allgemeinen 
Warnhinweis gemäß § 5 Abs. 1 einen der textlichen Warnhinweise gemäß dem 
Anhang zu tragen. Der allgemeine Warnhinweis gemäß § 5 Abs. 1 hat einen 
Verweis auf das Raucherentwöhnungsangebot des § 5a Abs. 1 Z 2 zu enthalten. 

§ 5b. (1) Abweichend von § 5a hat jede Packung und jede Außenverpackung 
von Rauchtabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak zum 
Selbstdrehen, von Tabak für Wasserpfeifen und von erhitzten Tabakerzeugnissen 
zusätzlich zum allgemeinen Warnhinweis gemäß § 5 Abs. 1 einen der textlichen 
Warnhinweise gemäß dem Anhang zu tragen. Der allgemeine Warnhinweis gemäß 
§ 5 Abs. 1 hat einen Verweis auf das Raucherentwöhnungsangebot des § 5a Abs. 1 
Z 2 zu enthalten. 

(2) … (2) … 
§ 8b. (1) bis (5) …  § 8b. (1) bis (5) … 
(6) Die Abs. 1 und 4 gelten nicht für Tabakprodukte mit Ausnahme von 

Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen. 
(6) Die Abs. 1 und 4 gelten nicht für Tabakprodukte mit Ausnahme von 

Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und erhitzten Tabakerzeugnissen. 
(7) … (7) … 
§ 18. (1) bis (15) … § 18. (1) bis (15) … 

 (16) § 1 Z 13, § 5b Abs. 1 samt Überschrift, § 8b Abs. 6, § 18 Abs. 16 sowie § 
20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Erhitzte Tabakerzeugnisse, die den §§ 5b 
Abs. 1 und 8b Abs. 6 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2025 
nicht entsprechen und bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Verkehr 
gebracht wurden, dürfen noch bis zum Ablauf des 31. Mai 2026 verkauft werden.“ 

§ 19. … § 19. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 20. Durch dieses Bundesgesetz werden die Richtlinie 2014/40/EU zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG, ABl. 
Nr. L 127 vom 29.04.2014 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Richtlinie 
2014/109/EU, ABl. Nr. L 360 vom 17.12.2014 S. 22, und die darauf 
bezugnehmenden Rechtsakte der Europäischen Union umgesetzt. 

§ 20. Durch dieses Bundesgesetz werden die Richtlinie 2014/40/EU zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG, ABl. 
Nr. L 127 vom 29.04.2014 S. 1, geändert durch die Delegierte Richtlinie 
2014/109/EU, ABl. Nr. L 360 vom 17.12.2014 S. 22, sowie die Delegierte 
Richtlinie (EU) 2022/2100, ABl. L 283 vom 3.11.2022 S. 4-6 und die darauf 
bezugnehmenden Rechtsakte der Europäischen Union umgesetzt. 
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